
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Seminarteilnehmer/-innen,

mit Amtsblatt der Europäischen Union C 230 vom 24.09.2009 wird die Liste der Zollbehörden
mitgeteilt, welche von den Mitgliedstaaten zur Entgegennahme eines Antrags auf Erteilung
einer Verbindlichen Zolltarifauskunft ( vZTA oder BTI) oder zur Erteilung von verbindlichen
Zolltarifauskünften bestimmt worden sind. Das Amtsblatt ist hier nachstehend abgedruckt:

Grundsätzlich ist anzumerken:
Verbindliche Zolltarifauskünfte dienen der Absicherung von Importen gegen unerwartete Steuer (Zoll)-
nacherhebungen, welche meist in Folge von Zollprüfungen entstehen. Die Auskunft verliert nach
sechs Jahren Ihre Gültigkeit, sofern zwischenzeitlich keine Rechtsänderung eintritt bzw. ein Widerruf
oder eine Rücknahme erfolgt.

Sie finden das vorstehend erwähnte Amtsblatt mit der Verordnung auch auf der Homepage der EU
unter http://eur-lex.europa.eu.

Für weitere Rückfragen und Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit ( 0711/707097-60 Frau Tarasow
oder Herr Matt bzw. customs@ma-tax.de ) gerne zur Verfügung.
Bitte beachten Sie auch unsere Seminarangebote von Oktober 2009 bis Januar 2010.
Vielen Dank
Ihre
MA-Tax Consulting GmbH
Filderstadt, im Oktober 2009
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